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Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Umweltverträglichkeit eines beantragten Sonder-
landeplatzes für den Rettungsflugbetrieb mit Hub-
schraubern am neuen Zentralklinikum Main-
Spessart in Lohr am Main, Unterfranken 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mittelfran-
ken vom 1. Oktober 2020 Gz. 25.42-3721 
 
Für den Rettungsflugbetrieb am neuen Zentralklini-
kum Main-Spessart wurde bei der Regierung von 
Mittelfranken - Luftamt Nordbayern - mit Schreiben 
vom 10.09.2020 die Genehmigung der Anlage und 
des Betriebs eines Sonderlandeplatzes für Hub-
schrauber als Dachlandeplatz gemäß § 6 LuftVG 
beantragt. 
 
Die Regierung von Mittelfranken - Luftamt Nordbay-
ern - hatte zum Vorhaben nach §§ 5, 7 UVPG mittels 
einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles festzu-
stellen, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfor-
derlich ist. Die Vorprüfung hat ergeben, dass das 
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zur Folge haben wird. Eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ist somit nicht durchzuführen. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Absatz 2 
UVPG bekanntgegeben. Sie ist gem. § 5 Absatz 3 
UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Auskünfte zu dem Vorhaben können bei der Regie-
rung von Mittelfranken - Luftamt Nordbayern -, Flug-
hafenstraße 118, 90411 Nürnberg, Tel.-Nr. 0911 
52700-25, eingeholt werden.  
 

Dr.   B a u e r 
Regierungspräsident 
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Vollzug des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 
(AEG) und des Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetzes (UVPG);  
Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG über 
das Nichtbestehen einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die Ver-
längerung des wasserseitigen Gleises 202 durch 
die Bayernhafen GmbH & Co. KG, bayernhafen 
Aschaffenburg, Hafenbahnhofstraße 27, 63741 
Aschaffenburg 
 

vom 16. Oktober 2020 Gz. RMF-SG32-4354-9-160 
 
Die Bayernhafen GmbH & Co. KG beabsichtigt im 
Hafengebiet Aschaffenburg die Verlängerung des 
Gleises 202 und hat hierfür bei der Regierung von 
Mittelfranken eine planrechtliche Genehmigung nach 
den §§ 18 ff. AEG beantragt.  
 

Gegenstand des inmitten stehenden Vorhabens sind 
im Wesentlichen folgende bahninfrastrukturelle Maß-
nahmen: Das bestehende wasserseitige Gleis 202 
wird größtenteils in offener Bauweise über den Kai 2 
hinaus um ca. 233 Meter in Richtung Industriestraße 
bzw. Bahnübergang BÜ 6 verlängert und mündet 
sodann über die neu eingebaute Weiche W 97nII im 
Bestandsgleis 200. Die zwischen den Gleisen 201 
und 202 bestehende Weiche W 97 wird zurückgebaut 
und in diesem Bereich werden die beiden Gleise ein-
gedeckt, um sie überfahren zu können.  
 
Für das beschriebene Vorhaben ergibt sich aus § 9 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4, § 7 Abs. 1 UVPG i. V. m. 
Nr. 14.7 der Anlage 1 zum UVPG die Verpflichtung, 
eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der 
UVP-Pflicht durchzuführen. Das Vorhaben wird nach 
Einschätzung der Regierung von Mittelfranken auf-
grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
haben, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichti-
gen wären. Eine UVP-Pflicht besteht für das Vorha-
ben somit nicht. Dies beruht maßgeblich auf folgen-
den Erwägungen: 
 
Mit dem Vorhaben ist keine Erhöhung des Eisen-
bahnverkehrsaufkommens verbunden. Das verlän-
gerte Gleis 202 wird zudem ausschließlich im Ran-
gierbetrieb mit einer im Streckenbuch festgelegten 
Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h befahren. Durch 
das Vorhaben entstehen daher keine zusätzlichen 
betriebsbedingten Emissionen. Mit Baulärm sowie 
baubedingten Staubimmissionen und Erschütterun-
gen ist zu rechnen, wobei die Immissionsrichtwerte 
der AVV-Baulärm eingehalten werden und die Luft-
schadstoffimmissionen sowie Erschütterungen durch 
Baumaschinen als vernachlässigbar gering erschei-
nen.  
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf Naturschutzbe-
lange sind geringfügig. Die dauerhaft in Anspruch 
genommene Fläche im Umfang von ca. 1.250 m² 
befindet sich innerhalb des Hafengebiets und wird 
seit vielen Jahrzehnten intensiv gewerblich und in-
dustriell genutzt. Das Plangebiet ist keinem Schutz-
gebiet zugehörig. Ein nach § 30 BNatSchG bzw. 
Art. 23 BayNatSchG geschütztes Biotop oder ein 
FFH-Lebensraumtyp wurde nicht festgestellt. Arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände werden jeden-
falls unter Beachtung festgesetzter Nebenbestimmun-
gen nicht verletzt.  
 
Auf weitere in Betracht zu ziehende Umweltbelange 
hat das Vorhaben allenfalls unerhebliche Auswirkun-
gen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung 
gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbstständig 
anfechtbar ist.  
 

Dr.   B a u e r 
Regierungspräsident 
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Verordnung 
zur Aufhebung der Änderungsverordnung 

zur Änderung des Gebiets 
der Stadt Nürnberg und der Stadt Schwabach 

 
Vom 5. November 2020 

 
Aufgrund von Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 3 des Geset-
zes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geändert wor-
den ist, erlässt die Regierung von Mittelfranken fol-
gende Verordnung: 
 

§ 1 
 
Die Änderungsverordnung der Regierung von Mittel-
franken zur Änderung des Gebiets der Stadt Nürn-
berg und der Stadt Schwabach vom 24. Juli 2020 
(Mittelfränkisches Amtsblatt Nr. 8/2020) wird aufgeho-
ben. 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2020 in Kraft 
 
Ansbach, 5. November 2020 
 

Regierung von Mittelfranken 
Dr.   B a u e r 

Regierungspräsident 
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Verordnung 
zur Änderung des Gebiets 

der Stadt Nürnberg und der Stadt Schwabach 
 

Vom 6. November 2020 
 

Aufgrund von Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 3 des Geset-
zes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geändert wor-
den ist, erlässt die Regierung von Mittelfranken fol-
gende Verordnung: 
 

§ 1 
 
Die Verordnung der Regierung von Mittelfranken zur 
Änderung des Gebiets der Stadt Nürnberg und der 
Stadt Schwabach vom 9. Dezember 2019 wird wie 
folgt geändert: 
 
In § 1 Abs. 1 werden die Wörter „und eine noch zu 
vermessende Teilfläche aus 378/21 ca. 755“ durch 
die Wörter „378/62 762“ ersetzt. 
 

§ 2 
 
In die Stadt Schwabach, Gemarkung Wolkersdorf 
wird aus der Stadt Nürnberg das Flurstück Nr. 629/2 
der Gemarkung Wolkersdorf mit einer Fläche von 
insgesamt 28 m² umgegliedert. 
 
Die Lagepläne der Regierung von Mittelfranken im 
Maßstab 1 : 1.000 vom 6. November 2020 sind Be-
standteil dieser Verordnung. Sie liegen bei der Regie-
rung von Mittelfranken auf und können von jeder-
mann eingesehen werden. 
 

§ 3 
 
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgeben-
den Gebietskörperschaft außer Kraft und das Recht 
der aufnehmenden Gebietskörperschaft in Kraft. 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am 2. Dezember 2020 in Kraft. 
 
Ansbach, 6. November 2020 
 

Regierung von Mittelfranken 
Dr.   B a u e r 

Regierungspräsident 
 

Lagepläne siehe Anlage 
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Allgemeinverfügung der Regierung von Mittel-
franken - Luftamt Nordbayern - zur Erteilung der 
Erlaubnis zum Betrieb von unbemannten Luft-
fahrtsystemen und Flugmodellen gemäß § 21a 
Abs. 1 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) und zur 
allgemeinen Zulassung von Ausnahmen von Ver-
boten nach § 21b LuftVO in den Regierungsbezir-
ken Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken und 
Unterfranken des Freistaates Bayern 
 

vom 16. November 2020 Gz. 25.1-3743.1.20/026 
 
Diese Allgemeinverfügung betrifft die Nutzung des 
Luftraums durch unbemannte Fluggeräte, die recht-
lich je nach Zweck der Luftraumnutzung als unbe-
mannte Luftfahrtsysteme oder als Flugmodelle anzu-
sehen sind. Unbemannte Luftfahrtsysteme sind unbe-
mannte Fluggeräte einschließlich ihrer Kontrollstation, 
die nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitge-
staltung betrieben werden (§ 1 Abs. 2 Satz 3 Luftver-
kehrsgesetz). Flugmodelle i. S. v. § 1 Abs. 2 Nr. 9 
LuftVG sind unbemannte Luftfahrzeuge, die in Sicht-
weite des Steuerers ausschließlich zum Zweck des 
Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben werden 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 8 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung). 
 
Der Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen und 
Flugmodellen bedarf in den in § 21a Abs. 1 Luftver-
kehrs-Ordnung (LuftVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Zweiten Verord-
nung zur Änderung der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz vom 11. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1617 ff), genannten Fällen der Erlaubnis durch die 
nach § 21c LuftVO örtlich zuständige Behörde des 
Landes. Die Erlaubnis kann natürlichen und juristi-
schen Personen oder Personenvereinigungen allge-
mein oder für den Einzelfall erteilt werden (§ 21a 
Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 20 Abs. 5 LuftVO). Außerdem 
sind gemäß § 21b LuftVO bestimmte Luftraumnutzun-
gen durch unbemannte Fluggeräte unter Verbot ge-
stellt. Die zuständige Behörde kann in begründeten 
Fällen Ausnahmen von den Betriebsverboten zulas-
sen (§ 21b Abs. 3 LuftVO). Ausnahmen von den Be-
triebsverboten können grundsätzlich auch allgemein 
erteilt werden (§ 21b Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 20 
Abs. 5 LuftVO).  
 
Die Erlaubnis nach § 21a Abs. 1 LuftVO wird erteilt, 
wenn der beabsichtigte Betrieb von unbemannten 
Fluggeräten und die Nutzung des Luftraumes nicht zu 
einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs oder 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesonde-
re zu einer Verletzung der Vorschriften über den Da-
tenschutz und über den Naturschutz, führen und der 
Schutz vor Fluglärm angemessen berücksichtigt ist 
(§ 21a Abs. 3 Satz 1 LuftVO). Unter diesen Voraus-
setzungen können auch Ausnahmen von den Be-
triebsverboten des § 21b Abs. 1 Nr. 1 bis 9 LuftVO 
zugelassen werden. 
 
Ab 31.12.2020 gilt die Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 
über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb 
unbemannter Luftfahrzeuge, geändert durch Durch-
führungsverordnung (EU) 2020/746. Nach Artikel 21 
Abs. 1 dieser Verordnung bleiben UAS-Betreibern 
erteilte Genehmigungen, Zeugnisse über die Kompe-
tenz von Fernpiloten und Erklärungen von UAS-
Betreibern oder gleichwertige Dokumente, die auf der 

Grundlage nationaler Vorschriften ausgestellt wurden, 
bis zum 01.01.2022 gültig. Diese Übergangsbestim-
mung ist auch auf die nach den Regelungen dieser 
Allgemeinverfügung von UAS-Betreibern bis zum 
25.12.2020 abgegebenen Erklärungen und nachfol-
gend entsprechend erfolgten Registrierungen anzu-
wenden. 
 
Aufgrund dieser Vorschriften und unter Berücksichti-
gung der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und 
der Länder für die Erteilung von Erlaubnissen und die 
Zulassung von Ausnahmen zum Betrieb von unbe-
mannten Fluggeräten gemäß § 21a und § 21b Luft-
verkehrs-Ordnung (LuftVO) vom 27.10.2017 (ver-
öffentlicht durch das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur in den Nachrichten für Luft-
fahrer - NfL 1-1163-17) erlässt die Regierung von 
Mittelfranken - Luftamt Nordbayern - die nachfolgen-
de 
 

Allgemeinverfügung 
 
Die Erlaubnis zum Aufstieg von unbemannten Luft-
fahrtsystemen oder die Zulassung der Ausnahme von 
den betroffenen Betriebsverboten wird im Zuständig-
keitsbereich der Regierung von Mittelfranken - Luft-
amt Nordbayern - in dem unter Ziff. I und IV festge-
legten Umfang und verbunden mit den unter Ziff. III 
und IV aufgeführten Nebenbestimmungen allen Per-
sonen und Personenvereinigungen, die die Erklärung 
im Anhang abgegeben haben, durch Zuteilung einer 
Registriernummer erteilt: 
 

I. 
Umfang und Geltungsbereich der Erlaubnis nach 

§ 21a Abs. 1 Nrn. 1, 4 und 5 LuftVO 
 
Umfang der Erlaubnis: 
 
Betrieb eines unbemannten Luftfahrtsystems oder 
Flugmodells mit einer Startmasse von maximal 25 kg 
ohne Verbrennungsmotor oder Raketenantrieb inner-
halb der Sichtweite und außerhalb von Geländen, die 
fortgesetzt für die Ausübung des Modellflugsports 
genutzt werden. 
 
Diese Erlaubnis schließt den Betrieb auf Flugplätzen 
und in einer Entfernung von weniger als 1,5 Kilome-
tern von der Begrenzung von diesen und den Betrieb 
bei Nacht im Sinne des Artikel 2 Nr. 97 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 (s. Hinweis 
Nr. V.9) ein. 
 
Diese Erlaubnis umfasst nicht den nach § 21b Abs. 1 
und 2 LuftVO verbotenen Betrieb, soweit nicht nach 
Ziff. IV allgemeine Ausnahmen von den Betriebsver-
boten zugelassen sind oder Ausnahmen von den 
Verboten im Einzelfall zugelassen werden. 
 
Geltungsbereich: 
 
Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittel-
franken und Unterfranken des Freistaates Bayern 
 

II. 
Widerrufsvorbehalt, Vorbehalt weiterer Anordnun-

gen und Festlegung der Erteilung der Erlaubnis 
und der Verbotsausnahmezulassung durch 

Zuteilung einer Registriernummer 
 
Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit widerrufen, 
vom Umfang her begrenzt oder erweitert, geändert 
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Der Widerruf oder die Änderung der Allgemein-
verfügung wird unmittelbar nach Bekanntmachung im 
Mittelfränkischen Amtsblatt wirksam, es sei denn in 
der Bekanntmachung wird eine andere Gültigkeit 
festgelegt. Personen oder Personenvereinigungen, 
die von dieser Erlaubnis Gebrauch machen, sind da-
her verpflichtet, sich regelmäßig über den Stand der 
Allgemeinverfügung zu informieren (auf der Internet-
seite https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de 
wird die jeweils geltende Fassung eingestellt). 
 
Von der mit dieser Allgemeinverfügung erteilten Er-
laubnis nach § 21a LuftVO und den Ausnahmezulas-
sungen nach § 21b Abs. 3 LuftVO darf nur Gebrauch 
gemacht werden, wenn die Person, die von der Er-
laubnis Gebrauch machen wird, bei Personenvereini-
gungen neben der/den für diese vertretungsberech-
tigte(n) Person(en) auch alle Steuerer das vom Luft-
amt Nordbayern herausgegebene Erklärungsformular 
vollständig ausgefüllt und unterzeichnet hat/haben 
und der erklärenden Person oder Personenvereini-
gung eine Registriernummer zugeteilt wurde. Die 
Zuteilung erfolgt befristet für zwei Jahre. Die Regist-
rierung erlischt vor Ablauf der Befristung, wenn diese 
Allgemeinverfügung aufgehoben wird oder die Über-
gangsfristen für die Fortgeltung auf der Grundlage 
nationaler Vorschriften ausgestellter Genehmigungen 
und Erklärungen nach der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 auslaufen. Erklärungen nach dieser 
Allgemeinverfügung können nur bis zum Ablauf des 
25. Dezember 2020 abgegeben werden. Die Abga-
be der Erklärung gilt zugleich als Antrag auf Erteilung 
der Erlaubnis und der Zulassung von Ausnahmen 
durch Zuteilung der Registriernummer. 
 

III. 
Nebenbestimmungen zur Erlaubnis nach 

§ 21a LuftVO 
 
1. Das unbemannte Fluggerät darf nur von den in 

der Erklärung zur Nutzung dieser Allgemeinverfü-
gung als „Steuerer“ genannten Personen gesteu-
ert werden. 
 

2. Steuerer von unbemannten Luftfahrtsystemen, die 
das 16. Lebensjahr und bei Flugmodellen das 
14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen 
nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
und nur unter deren Aufsicht bzw. unter der Auf-
sicht von einer von den Erziehungsberechtigten 
bestimmten Person, die das 16. Lebensjahr voll-
endet hat oder einer hierzu aufgrund ihrer Funkti-
on befugten Person (z. B. Lehrer, Erzieher, Aus-
bilder) von dieser Erlaubnis Gebrauch machen. 

 
3. Das unbemannte Fluggerät darf nur unter den 

Bedingungen und innerhalb der Betriebsgrenzen 
der Betriebsanleitung bzw. der Gebrauchsanwei-
sung des Herstellers betrieben werden und nur in 
dem Maße, dass die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere Personen, Tiere, Sachen 
von besonderem Wert oder Anlagen nicht gefähr-
det oder mehr als notwendig gestört werden. 

 
4. Die Start- und Landestelle ist gegen ein Betreten 

unbeteiligter Dritter abzusichern. Andere gesetzli-
che Vorschriften, die eine öffentlich- oder privat-
rechtliche Zustimmung, Genehmigung oder Er-
laubnis erfordern, bleiben hiervon unberührt. 
 

5. 

und nutzbar sind, und im Rahmen von öffentlichen 
Veranstaltungen ist der Betrieb der zuständigen 
Polizeidienststelle mindestens 24 Stunden vorher 
anzuzeigen. Die Polizei kann den Betrieb des 
unbemannten Fluggeräts untersagen oder einstel-
len lassen, wenn dies zur Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erfor-
derlich ist. Diesbezüglich muss der Steuerer dafür 
sorgen, dass er durchgängig fernmündlich er-
reichbar ist. 
 

6. Der Betrieb des unbemannten Fluggeräts bei 
Nacht im Sinne des Artikels 2 Nummer 97 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nummer 
923/2012 (s. Hinweis Nr. V.9) darf nur durchge-
führt werden, wenn 
 
a) die Beleuchtung des Fluggeräts in Abhängig-

keit von der Entfernung zwischen Steuerer 
und Fluggerät jederzeit die Position und die 
Fluglage für den Steuerer erkennen lässt und 

 
b) das Fluggerät ausreichend für eine Erkennbar-

keit durch die bemannte Luftfahrt gekenn-
zeichnet ist und 

 
c) sichergestellt ist, dass eine von der Stromver-

sorgung des Fluggeräts unabhängige redun-
dante Sekundärbeleuchtung vorhanden ist, die 
die Erkennbarkeit der Position des Fluggeräts 
für den Steuerer und andere Luftverkehrsteil-
nehmer auch dann ermöglicht, wenn die bord-
seitige Beleuchtung ausfällt oder  

 
d) sofern eine von der Stromversorgung des 

Fluggeräts redundante Sekundärbeleuchtung 
nicht vorhanden ist, bei Ausfall der Beleuch-
tung der Flugbetrieb unverzüglich eingestellt 
wird bzw. das vorab festgelegte Notfallverfah-
ren eingeleitet wird. 

 
 Der Betrieb bei Nacht wird jedoch nicht gestattet, 

wenn ein oder mehrere Verbote des § 21b Ab-
satz 1 Satz 1 LuftVO zur Anwendung kommen. 
Das gilt auch dann, wenn eine oder mehrere Aus-
nahmen von den Betriebsverboten allgemein zu-
gelassen wurden. 
 

7. Der Steuerer hat vor dem Betrieb des unbemann-
ten Fluggeräts eine ordnungsgemäße Flugvorbe-
reitung im Sinne von Anhang SERA.2010 Buch-
stabe b der Durchführungsverordnung (EU) Num-
mer 923/2012 durchzuführen. 
 
a) Insbesondere sind die örtliche Luftraumstruk-

tur und ihre Anforderungen (z. B. in der Kon-
trollzone [CTR] des Luftraums „D“ um Flughä-
fen oder Flugplätzen oder in einer Radio Man-
datory Zone - RMZ) zu berücksichtigen. 

 
b) Auch hat der Steuerer die Vorschriften der 

§§ 20 ff. LuftVO zur Kenntnis zu nehmen und 
insbesondere zu prüfen, ob dem beabsichtig-
ten Betrieb eines der Verbote des § 21b Ab-
satz 1 Satz 1 LuftVO entgegensteht, soweit 
nicht in Ziffer IV. allgemeine Ausnahmen hier-
von zugelassen sind. 

 
8. Beim Betrieb des unbemannten Fluggeräts inner-

halb eines Gebietes mit Funkkommunikations-
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pflicht (Radio Mandatory Zone - RMZ) hat sich der 
Steuerer vor der Luftraumnutzung mit der Fluglei-
tung oder Luftaufsichtsstelle am Flugplatz in Ver-
bindung zu setzen und dafür zu sorgen, dass er 
während des Betriebs fernmündlich erreichbar ist. 

 
9. Auf Flugplätzen oder in einer Entfernung von we-

niger als 1,5 km von der Begrenzung von Flug-
plätzen ist rechtzeitig vor dem Betrieb des unbe-
mannten Fluggeräts die Zustimmung der Luftauf-
sichtsstelle, Flugleitung oder des Betreibers vom 
Flugplatz einzuholen (§ 21a Absatz 1 Nummer 4 
LuftVO). Die Vorschrift über die Einholung der 
Flugverkehrskontrollfreigabe bei der zuständigen 
Flugverkehrskontrollstelle nach § 21 Absatz 1 
Nummer 2 und 5 LuftVO bleibt hiervon unberührt. 

 
10. Beim Betrieb des unbemannten Fluggeräts ist 

eine ausreichende Luftraumbeobachtung so zu 
gewährleisten, dass die Beachtung der Ausweich-
regeln entsprechend § 21f LuftVO (gegenüber 
Freiballonen und bemannten Luftfahrzeugen) je-
derzeit gewährleistet ist und eine Gefährdung des 
Luftverkehrs ausgeschlossen wird. 

 
11. Es dürfen nur Funkanlagen (Telemetrieanlagen) 

verwendet werden, die den für solche Anlagen 
geltenden Vorschriften entsprechen. Die für diese 
Anlagen geltenden Bestimmungen und Verfügun-
gen der Bundesnetzagentur sind zu beachten. 

 
12. Bei Anzeichen von Funkstörungen ist der Flugbe-

trieb unverzüglich einzustellen bzw. das vorab 
festgelegte Notfallverfahren einzuleiten. Der Flug-
betrieb darf erst wieder aufgenommen werden, 
wenn die Störquelle eindeutig ermittelt und ausge-
schaltet wurde. 

 
13. Unfälle mit Personen- oder schweren Sachschä-

den sowie sonstige nicht nur geringfügige Störun-
gen im Zusammenhang mit der Ausübung dieser 
Erlaubnis sind der Luftfahrtbehörde sowie der 
örtlich zuständigen Polizeidienststelle unverzüg-
lich anzuzeigen. Eine etwaige Anzeigepflicht nach 
§ 7 LuftVO bleibt hiervon unberührt. 

 
14. Beim Betrieb des unbemannten Fluggeräts sind 

mitzuführen 
- eine Kopie der abgegebenen Erklärung, 
- die Bescheinigung der Luftfahrtbehörde über 

die Zuteilung der Registriernummer (enthalten 
in der Kostenrechnung) 

- der Text dieser Allgemeinverfügung, 
- der Nachweis der abgeschlossenen Haftpflicht-

versicherung (Versicherungsbestätigung nach 
§ 106 Abs. 2 LuftVZO), 

- ein Nachweis über die maximale Startmasse 
des unbemannten Fluggeräts und 

- eine gültige Bescheinigung nach § 21a Absatz 4 
Satz 3 Nummer 2 oder 3 LuftVO oder eine gülti-
ge Erlaubnis als Luftfahrzeugführer gemäß 
§ 21a Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 LuftVO, so-
fern das unbemannte Fluggerät eine Startmas-
se von mehr als 2 kg hat. 
 

 Außerdem muss bei der Luftraumnutzung ein 
Ausweisdokument mit einem Passbild mitgeführt 
werden. Auf Verlangen der Luftfahrtbehörde oder 
Polizei sind alle Unterlagen vorzulegen. 

 

IV. 
Allgemeine Zulassung von Ausnahmen von 

Verboten nach § 21b LuftVO 
mit Nebenbestimmungen 

 
Die nachfolgenden Ausnahmezulassungen gelten 
nicht für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten 
bei Nacht im Sinne des Artikels 2 Nummer 97 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nummer 923/2012 
und nur für den Betrieb von unbemannten Luftfahrt-
systemen, es sei denn in der jeweiligen Ausnahmezu-
lassung ist ausdrücklich auch die Geltung für den 
Betrieb von Flugmodellen festgelegt. Folgende Aus-
nahmen von den Betriebsverboten werden mit Ne-
benbestimmungen zugelassen: 
 
1. Von dem Verbot des Betriebs in einem seitlichen 

Abstand von weniger als 100 m von Menschenan-
sammlungen (§ 21b Absatz 1 Nummer 2, 1. Alter-
native LuftVO; s. Hinweis Nr. V.10) wird der Steu-
erer befreit, sofern die Höhe des unbemannten 
Luftfahrtsystems über Grund stets kleiner als der 
seitliche Abstand zur Menschenansammlung und 
der seitliche Abstand zur Menschenansammlung 
stets größer als 10 m (1:1-Regelung: Abstand 
gleich maximale Höhe, z. B. 10 m Abstand bedeu-
tet 10 m maximale Flughöhe.) ist. Der Begriff 
„seitlicher Abstand“ schließt den Abstand vor und 
hinter der Menschenansammlung mit ein. 

 
2. Von dem Verbot des Betriebs über und in einem 

seitlichen Abstand von weniger als 100 m von 
Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und 
Bahnanlagen (§ 21b Absatz 1 Nummer 5 LuftVO) 
wird der Steuerer befreit, wenn 

 
a) die Höhe des unbemannten Luftfahrtsystems 

über Grund stets kleiner als der seitliche Ab-
stand zur Infrastruktur und der seitliche Ab-
stand zur Infrastruktureinrichtung stets größer 
als 10 m (1:1-Regelung) ist oder 

 
b) der Überflug zügig erfolgt, d. h., ohne jegliches 

Verweilen über dem betreffenden Verkehrs-
weg, wobei 
- der seitliche Abstand zu Wasser-, Kraft- und 

Schienenfahrzeugen stets größer als 50 m 
ist, 

- ein darüber hinausgehender, angemessener 
seitlicher Abstand zu dem Fahrzeug einge-
halten wird, wenn dies erforderlich ist, um 
Gefahren für das Fahrzeug oder seine La-
dung (solche Gefahren können in der Schiff-
fahrt z. B. Beeinträchtigungen des Radarbil-
des oder Sichtirritationen im Bereich vor 
oder neben einem Fahrzeug sein) auszu-
schließen, 

- das unbemannte Luftfahrtsystem mindes-
tens 50 m über Grund oder Wasser betrie-
ben wird und 

- 
 und Wehre) nicht überflogen 

werden. 
 
3. Von dem Verbot des Betriebs über Wohngrund-

stücken ohne ausdrückliche Zustimmung des be-
troffenen Eigentümers oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten (§ 21b Absatz 1 Nummer 7 LuftVO) 
wird der Steuerer befreit, wenn: 
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a) Das unbemannte Luftfahrtsystem eine Start-
masse von weniger als 2 kg hat. 

 
b) Die Luftraumnutzung durch den Überflug über 

dem betroffenen Grundstück zur Erfüllung des 
Zwecks für den Betrieb unumgänglich erfor-
derlich ist, sonstige öffentliche Flächen oder 
Grundstücke, die keine Wohngrundstücke 
sind, für den Überflug nicht sinnvoll nutzbar 
sind und die Zustimmung des Grundstücksei-
gentümers oder sonstigen Nutzungsberechtig-
ten nicht in zumutbarer Weise eingeholt wer-
den kann. 

 
c) Der Steuerer alle Vorkehrungen trifft, um einen 

Eingriff in den geschützten Privatbereich und 
das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung der betroffenen Bürger zu vermeiden. 
Dazu zählt, dass in ihren Rechten Betroffene 
nach Möglichkeit vorab zu informieren sind 
sowie das Einhalten einer ausreichenden 
Flughöhe von mindestens 30 m. 

 
d) Das unbemannte Luftfahrtsystem über einem 

Wohngrundstück nicht länger als 30 Minuten 
täglich an maximal 4 Tagen im Kalenderjahr 
betrieben wird. 

 
4. Von dem Verbot nach § 21b Abs. 1 Nr. 9 LuftVO 

des Betriebes innerhalb von Kontrollzonen in 
Flughöhen über 50 m über Grund wird bis zu ei-
ner Flughöhe von maximal 100 m über Grund 
oder Wasser eine allgemeine Ausnahme zugelas-
sen, sofern vom Starter/Steuerer die nach § 21 
Absatz 1 Nr. 2 oder Nr. 5 LuftVO erforderliche 
Flugverkehrskontrollfreigabe von der zuständigen 
Flugverkehrskontrollstelle vorher eingeholt wurde. 
Diese Ausnahmezulassung gilt auch für Flugmo-
delle. 
 

5. Von dem Verbot nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 LuftVO 
des Betriebs über Naturschutzgebieten im Sinne 
des § 23 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes, Nationalparken im Sinne des § 24 des Bun-
desnaturschutzgesetzes und über Gebieten im 
Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 6 und 7 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, wird eine allgemeine 
Ausnahme zugelassen, wenn die zuständige Na-
turschutzbehörde dem Betrieb ausdrücklich zuge-
stimmt hat. Die Ausnahmezulassung wird in die-
sem Fall in dem Umfang und ggf. unter den Be-
schränkungen und Auflagen erteilt, die die zustän-
dige Naturschutzbehörde festgelegt hat. Diese 
Ausnahmezulassung gilt auch für Flugmodelle. 

 
6. Von dem Verbot nach § 21b Abs. 1 Nr. 8 LuftVO, 

unbemannte Luftfahrtsysteme in Flughöhen über 
100 m über Grund zu betreiben, wird für den Be-
trieb von Multicoptern befreit, wenn der Betrieb im 
Nahbereich von bis zu 20 m von baulichen Anla-
gen durchgeführt wird und der Betrieb im Zusam-
menhang mit dem Bau oder dem Unterhalt der 
baulichen Anlage steht (z. B. Untersuchung von 
Windenergieanlagen). Das unbemannte Luftfahrt-
system ist so zu betreiben, dass durch den Be-
trieb Kollisionen mit der baulichen Anlage ausge-
schlossen werden und es ist sicherzustellen, dass 
die bauliche Anlage den sicheren Betriebsablauf 
nicht gefährdet (z. B. durch Verwirbelungen). 
 

7. Die Nutzung der Ausnahmezulassungen dieses 
Abschnitts Nrn. 1, 2, 3 und 6 ist der zuständigen 
Polizeidienststelle jeweils mindestens 24 Stunden 
vorher anzuzeigen. Die Polizei kann die Nutzung 
der Verbotsausnahmezulassung im Einzelfall un-
tersagen oder den Betrieb einstellen lassen, wenn 
dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Diesbe-
züglich muss der Steuerer dafür sorgen, dass er 
durchgängig fernmündlich erreichbar ist. 

 
8. Der Steuerer hat Aufzeichnungen über den im 

Rahmen der Nutzung einer der Verbotsausnah-
mezulassungen nach Nrn. IV.1 bis IV.6 durchge-
führten Betrieb mit mindestens folgenden Anga-
ben schriftlich oder elektronisch zu führen: 
- Name, Vorname des Steuerers, 
- genaue Bezeichnung des unbemannten Flugge-

räts, 
- Datum und Uhrzeit (Start- und Landezeiten so-

wie Angabe der Gesamtflugzeit), 
- Angabe des betroffenen Verbots, 
- Aufstiegsort (mit genauen Angaben), 
- Besonderheiten, Vorkommnisse, Betriebsstö-

rungen. 
Diese Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jah-
re aufzubewahren und auf Verlangen der Luft-
fahrtbehörde vorzulegen. 

 
V. 

Hinweise 
 
1. Mit Hilfe des unbemannten Luftfahrtsystems darf 

nicht in den räumlich-gegenständlichen Bereich 
der privaten Lebensgestaltung Dritter eingedrun-
gen werden (z. B. Persönlichkeitsrecht, Urheber-
recht). 
 

2. Vor der Nutzung des kontrollierten Luftraums und 
des Luftraums über Flugplätzen mit Flugverkehrs-
kontrollstelle ist bei der zuständigen Flugverkehrs-
kontrollstelle eine Flugverkehrskontrollfreigabe für 
den Aufstieg von unbemannten Luftfahrtsystemen 
oder Flugmodellen einzuholen (§ 21 Abs. 1 Nrn. 2 
und 5 LuftVO). Diese Freigabe kann in bestimm-
ten Fällen durch Allgemeinverfügung der zustän-
digen Flugsicherungsorganisation allgemein erteilt 
sein. Es wird darauf hingewiesen, dass je nach 
individuell geltender Regelung in einzelnen Kon-
trollzonen (insbesondere an militärischen Flug-
plätzen) auch der Betrieb von unbemannten Flug-
geräten in einer Flughöhe unter 50 m AGL eine 
Flugverkehrskontrollfreigabe erfordern kann. Je-
der Nutzer des kontrollierten Luftraums ist daher 
verpflichtet, sich vor Beginn des Betriebes einge-
hend mit den für die jeweilige Kontrollzone gelten-
den Regelungen vertraut zu machen. 

 
3. Die Erlaubnis ersetzt nicht nach anderen gesetzli-

chen Vorschriften erforderliche öffentlich- oder 
privatrechtliche Zustimmungen, Genehmigungen 
oder Erlaubnisse, soweit dies nicht gesetzlich 
vorgesehen ist und befreit nicht von der Einhal-
tung der Vorschriften und sonstigen Bestimmun-
gen, die bei der Teilnahme am Luftverkehr zu 
beachten sind. Insbesondere sind etwa erforderli-
che privatrechtliche Zustimmungen des Grund-
stückseigentümers für die Start- und Landestelle 
oder straßen- und wegerechtliche Vorgaben bei 
dem Betrieb des unbemannten Fluggeräts zu be-
rücksichtigen. 
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4. Zuwiderhandlungen gegen die Nebenbestimmun-
gen dieses Bescheides können als Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden, soweit sie nicht nach 
anderen Vorschriften mit Strafe bedroht sind. 

 
5. Die Erlaubnisbehörde ist jederzeit berechtigt 

nachzuprüfen, ob der Flugbetrieb, der auf der 
Grundlage dieser Erlaubnis stattfindet, ordnungs-
gemäß durchgeführt wird. Sie kann die hierfür 
notwendigen Auskünfte verlangen, Überprüfungen 
durchführen und die Einsicht in Nachweise verlan-
gen. 

 
6. Der Betrieb von unbemannten Fluggeräten, der 

über den Umfang dieser Erlaubnis hinausgeht, 
bedarf einer individuellen Erlaubnis durch die Re-
gierung von Mittelfranken - Luftamt Nordbayern -. 

 
7. Weitere Informationen zum Drohnenbetrieb, u. a. 

die DFS-DrohnenApp als Hilfsmittel zur Identifizie-
rung von Betriebsbereichen, in denen Einschrän-
kungen oder Verbote für den UAS-Betrieb gelten, 

abrufbar. 
 
8. Die Zuteilung der Registriernummer erfolgt mit 

Übersendung der Kostenrechnung, in der die 
Nummer mitgeteilt wird. 

 
9. Nacht im Sinne des Artikel 2 Nummer 97 der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 sind 
die Stunden zwischen dem Ende der bürgerlichen 
Abenddämmerung und dem Beginn der bürgerli-
chen Morgendämmerung. Die bürgerliche Däm-
merung endet am Abend und beginnt am Morgen, 
wenn sich die Mitte der Sonnenscheibe 6° unter 
dem Horizont befindet. 

 
10. Unter Menschenansammlung ist eine räumlich 

vereinigte Vielzahl von Menschen, d. h. eine so 
große Personenmehrheit zu verstehen, dass ihre 
Zahl nicht sofort überschaubar ist und es auf das 
Hinzukommen oder Weggehen eines Einzelnen 
nicht mehr ankommt. Bei einer Anzahl von mehr 
als 12 Personen ist regelmäßig davon auszuge-
hen. 

 
11. Von dieser Allgemeinverfügung bleiben die Er-

laubnisvorbehalte nach §§ 13 und 15 LuftVO 
(Abwerfen von Gegenständen oder sonstigen 
Stoffen, Schlepp- und Reklameflüge) unberührt. 
Für entsprechende Vorhaben muss eine geson-
derte Erlaubnis bei dem Luftamt beantragt wer-
den. 

 
12. Der Eigentümer des unbemannten Fluggeräts ist 

verpflichtet, an sichtbarer Stelle seinen Namen 
und seine Anschrift in dauerhafter und feuerfester 
Beschriftung an dem unbemannten Fluggerät 
anzubringen, sofern die Startmasse mehr als 
0,25 kg beträgt (§ 19 Absatz 3 LuftVZO). 

 
13. Sofern der Steuerer nicht Inhaber einer gültigen 

Erlaubnis als Luftfahrzeugführer ist, hat er für den 
Betrieb des unbemannten Fluggeräts mit einer 
Gesamtmasse von mehr als 2 kg ausreichende 
Kenntnisse und Fertigkeiten in Form einer Be-
scheinigung nachzuweisen (§ 21a Absatz 4 Luft-
VO). Die Bescheinigung wird von einer durch das 
Luftfahrt-Bundesamt anerkannten Stelle oder im 
Falle eines Flugmodells durch einen beauftragten 

Luftsportverband (§§ 21d, 21e LuftVO) ausge-
stellt. 

 
14. Die mit dieser Allgemeinverfügung erteilte Be-

triebserlaubnis und/oder Verbotsausnahmezulas-
sung gilt nicht für den Betrieb von unbemannten 
Fluggeräten durch oder unter Aufsicht von Behör-
den, wenn dieser zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
stattfindet oder von Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben im Zusammenhang mit Not- und 
Unglücksfällen sowie Katastrophen, da dieser 
Betrieb nicht unter den Erlaubnisvorbehalt des 
§ 21a Abs. 1 LuftVO oder unter die Verbote des 
§ 21b Abs. 1 Satz 1 LuftVO fällt. Die Erteilung der 
Erlaubnis und/oder Verbotsausnahmezulassung 
durch Zuteilung einer Registriernummer kann an 
diese Stellen nur erfolgen, wenn diese neben Ab-
gabe der Erklärung darlegen können, dass der 
vorgesehene Betrieb nicht unter die Befreiung von 
den Erlaubnisvorbehalten oder Verboten fällt. 

 
15. Der Halter eines unbemannten Fluggeräts ist auf-

grund von § 43 Abs. 2 LuftVG verpflichtet, zur 
Deckung seiner Haftung auf Schadensersatz eine 
Haftpflichtversicherung nach § 102 LuftVZO 
i. V. m. § 37 Abs. 1 LuftVG zu unterhalten. 

 
VI. 

Anerkennung 
 
Für Personen und Personenvereinigungen, denen 
durch die Regierung von Oberbayern - Luftamt Süd-
bayern eine Registriernummer zugeteilt wurde, wird 
die damit verbundene allgemein erteilte Erlaubnis 
und/oder Verbotsausnahmezulassung für den unter 
Ziff. I genannten Geltungsbereich und für die Dauer 
der Gültigkeit der Registriernummer allgemein aner-
kannt, ohne dass es der Abgabe einer weiteren Erklä-
rung bei der Regierung von Mittelfranken - Luftamt 
Nordbayern oder der Zuteilung einer Registriernum-
mer bedürfte. 
 

VII. 
Kostenentscheidung 

 
Für die Erteilung der Erlaubnis für den Betrieb eines 
unbemannten Luftfahrtsystems oder Flugmodells 
nach § 21a Abs. 1 LuftVO und für die Erteilung einer 
Ausnahmezulassung nach § 21b Abs. 3 LuftVO sind 
gemäß § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Kostenverordnung der 
Luftfahrtverwaltung (LuftKostV), Abschnitt VI Nr. 16a 
und Nr. 16b Kosten zu erheben. Für die im Wege der 
Zuteilung der Registriernummer vorgenommene Er-
teilung der Erlaubnis und Ausnahmezulassung wird 
eine Gebühr in Höhe von 50,00 EUR festgesetzt. 
 

VIII. 
Sofortvollzug 

 
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung 
wird angeordnet. 
 

IX. 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Be-
kanntmachung in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Allge-
meinverfügung wird die mit Bekanntmachung der 
Regierung von Mittelfranken vom 15. Dezember 2017 
Gz. 25.1-3743.1.17/079 erlassene Allgemeinverfü-
gung aufgehoben. 

 

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Drohnenflug/Start/
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach, 
Postfachanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach, 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Luftrechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. 
durch E-Mail) ist unzulässig. 
 

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 

Dr.   B a u e r 
Regierungspräsident 
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Bekanntmachungen des Bezirks Mittelfranken 

Bezirksfischereiverordnung 
für den Bezirk Mittelfranken  

 
Vom 20. Oktober 2020 

 
Der Bezirk Mittelfranken erlässt aufgrund von § 11 
Abs. 4 Satz 1, § 22 Abs. 5 und § 28 der Verordnung 

 
V e r o r d n u n g 

 
§ 1 

Schonmaßnahme und Schonzeiten 
 
1. In den mittelfränkischen Fließgewässern wird das 

Schonmaß der Bachforelle auf 28 cm festgesetzt. 
 
2. In Salmonidengewässern (§ 2) gelten kein Schon-

maß und keine Schonzeit für Hecht, Zander und 
Aal. Es gilt Nr. 2 der Allgemeinverfügung zur Be-
wirtschaftung des Aals in den bayerischen Gewäs-
sern des Aaleinzugsgebiets Rhein (Allgemein-
verfügung Aal) vom 21. Oktober 2010 (StAnz 
Nr. 43). 

 
§ 2 

Fließgewässer der Forellen- und Äschenregion 
(Salmonidengewässer) 

 
Salmonidengewässer sind, soweit im Regierungsbe-
zirk Mittelfranken liegend: 
 
1. Die Pegnitz von ihrer Einmündung in den Sand-

fang beim Wöhrder See flussaufwärts bis zur 
Grenze des Regierungsbezirkes Mittelfranken, 
einschließlich aller Nebengewässer. Der Pegnitz-
arm Süd, der vom Sandfang zum Wöhrder See 
von der Pegnitz abzweigt, gehört nicht mehr zum 
Bereich des Salmonidengewässers.  

 

2. Die Erlanger Schwabach mit ihren Nebenbächen. 
 
3. 

 
 
4. Die Tauber mit ihren Nebengewässern. 
 

§ 3 
Besatzeinschränkungen 

 
In den Salmonidengewässern (§ 2) ist untersagt: 
 
1. Der Besatz mit Regenbogenforellen, Zander, 

Hecht und Aal. 
 
2. Das Zurücksetzen gefangener Fische der in Nr. 1 

genannten Arten. Es gilt Nr. 2 der Allgemeinverfü-
gung Aal. 

 
§ 4 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Sie 
gilt bis zum 31.12.2025. 
 
Ansbach, 20. Oktober 2020 
 

Bezirk Mittelfranken 
Bezirksverwaltung 
Armin   K r o d e r 

Bezirkstagspräsident 
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Beteiligungsbericht gem. Art. 80 Abs. 3 BezO 
über Beteiligungen des Bezirks Mittelfranken 

an Unternehmen für das Jahr 2019 
 
Der Bezirk Mittelfranken hat den Beteiligungsbericht 
gem. Art. 80 Abs. 3 BezO über seine Beteiligungen 
für das Jahr 2019 erstellt und dem Bezirkstag in sei-
ner Sitzung am 20.10.2020 vorgelegt. 
 
Der Beteiligungsbericht liegt 
 

vom 16.11.2020 bis 23.11.2020 
 
während der allgemeinen Dienstzeiten im Bezirksrat-
haus des Bezirks Mittelfranken, Danziger Str. 5, 
91522 Ansbach, 1. OG Trakt E-105 öffentlich zur Ein-
sichtnahme aus. 
 
Ansbach, 29. Oktober 2020 
 

Bezirk Mittelfranken 
Armin K r o d e r 

Bezirkstagspräsident 
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Auf Folgendes wird hingewiesen: 
 
Unbeachtlich werden 
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber dem Zweckver-
band Brombachsee unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Ramsberg, 1. November 2020 
 

Zweckverband Brombachsee 
Gez. 

Manuel Westphal 
Landrat und Zweckverbandsvorsitzender 

 
MFrABl S. 178 

 

Bekanntmachungen der Zweckverbände 

Bekanntmachung 
des Zweckverbandes Brombachsee 

 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Flächennutzungsplanes Brom-
bachsee - Teilplan Spalt - Gemarkung Großwein-
garten; Fl.-Nr. 1263/1 - Ausweisung eines Sonder-
gebietes mit der Zweckbestimmung „Sonderge-
biet für regenerative Energien - Sonnenenergie“ 
- Genehmigung  
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Brombachsee hat mit Feststellungsbeschluss vom 
02.06.2020 die Änderung des Flächennutzungspla-
nes Brombachsee, Teilplan Spalt, sowie die Begrün-
dung einschließlich Umweltprüfung in der Fassung 
vom 21.09.2019 beschlossen.  
 
Die Regierung von Mittelfranken hat mit Schreiben 
vom 28.09.2020, Gz. 34-4621-17-35-7, die Änderung 
des Flächennutzungsplanes einschließlich Begrün-
dung und Umweltprüfung gemäß § 6 Abs. 1 BauGB 
genehmigt. Die Erteilung dieser Genehmigung wird 
hiermit bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung wird die Änderung des Flächennutzungsplanes 
gemäß § 6 Abs. 5 S. 2 BauGB wirksam. 
 
Der Flächennutzungsplan mit Begründung und Um-
weltprüfung in der Fassung vom 21.09.2019 kann in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbands Brombach-
see in Ramsberg, Obere Dorfstr. 3, 91785 Pleinfeld 
während der allgemeinen Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
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Bekanntmachung 
des Zweckverbandes Brombachsee 

 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Flächennutzungsplanes Brom-
bachsee - Teilplan Pleinfeld, Bereich Ketschen-
buck, Teilfläche Fl.-Nr. 517/4 Gem. Pleinfeld - Um-
wandlung von Grünfläche zur Wohnbaufläche  
- Genehmigung  
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Brombachsee hat mit Feststellungsbeschluss vom 
04.08.2020 die Änderung des Flächennutzungspla-
nes Brombachsee, Teilplan Pleinfeld, sowie die Be-
gründung einschließlich Umweltprüfung in der Fas-
sung vom 04.08.2020 beschlossen.  
 
Die Regierung von Mittelfranken hat mit Schreiben 
vom 14.10.2020, Gz. 34-4621-17-36-2, die Änderung 
des Flächennutzungsplanes einschließlich Begrün-
dung und Umweltprüfung gemäß § 6 Abs. 1 BauGB 
genehmigt. Die Erteilung dieser Genehmigung wird 
hiermit bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung wird die Änderung des Flächennutzungsplanes 
gemäß § 6 Abs. 5 S. 2 BauGB wirksam. 
 
Der Flächennutzungsplan mit Begründung und Um-
weltprüfung in der Fassung vom 04.08.2020 kann in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbands Brombach-
see in Ramsberg, Obere Dorfstr. 3, 91785 Pleinfeld 
während der allgemeinen Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Auf Folgendes wird hingewiesen: 
 
Unbeachtlich werden 
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber dem Zweckver-
band Brombachsee unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Ramsberg, 6. November 2020 
 

Zweckverband Brombachsee 
Gez. 

Manuel Westphal 
Landrat und Zweckverbandsvorsitzender 
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Sonstige Bekanntmachung 

Verordnung 
über die Einrichtung eines Landesfachsprengels 

an der Ludwig-Bölkow-Schule, 
Staatliche Berufsschule Donauwörth 

im Ausbildungsberuf 
Leichtflugzeugbauer/Leichtflugzeugbauerin 

 
Vom 3. Juli 2020 

 
Aufgrund von Art. 34 Abs. 2 des Bayer. Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2230-1-1-K) veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezem-
ber 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, erlässt 
die Regierung von Schwaben folgende Verordnung: 
 

§ 1 
 
(1) An der Ludwig-Bölkow-Schule, Staatliche Berufs-

schule Donauwörth wird ein Fachsprengel für den 
Ausbildungsberuf Leichtflugzeugbauer/Leichtflug-
zeugbauerin eingerichtet. 

 
(2) Der Fachsprengel umfasst den Freistaat Bayern.  
 
(3) Die Fachsprengelregelung wird ab dem Schuljahr 

2020/2021 für alle Jahrgangsstufen wirksam. 
 

§ 2 
 
Sonstige dieser Fachsprengelregelung entgegenste-
hende Sprengelregelungen werden aufgehoben. 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft. 
 
Augsburg, 3. Juli 2020 
 

Regierung von Schwaben 
Josef Gediga 

Regierungsvizepräsident 
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Buchbesprechungen 
 
Kommunalabgaben in Bayern 
Systematische Darstellung 
Bearbeitet von Dr. Gerhard Ecker, Oberbürgermeister 
der Stadt Lindau (Bodensee), ehem. beim Bayer. 
Kommunalen Prüfungsverband, unter Mitarbeit von 
Dr. Amadeus Hasl-Kleiber, Richter am Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof, München, Dr. Stefan Barth, 
Richter am Verwaltungsgericht, Regensburg und Ka-
thrin Barth, Richterin am Verwaltungsgericht, Re-
gensburg 
67. Aktualisierungslieferung  
Rechtsstand 1. August 2020, 170,70 € 
Art.-Nr. 66390067 
JURION Onlineausgabe, 56,90 € 
Art.-Nr. 08251315 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG) 
Kommentar 
Begründet von Oberregierungsrat Dr. Hans Endres, 
fortgeführt von Ltd. Regierungsdirektor a. D. Wolf-
gang Herold, weiter bearbeitet von Ltd. Regierungsdi-
rektor a. D. Hans-Günter Reither 
16. Nachlieferung, September 2020 
346 Seiten, 58,80 € 
Gesamtwerk: 522 Seiten, 69,00 € 
Kommunal- und Schulverlag, Wiesbaden 
 
Linhart 
Schreiben, Bescheide und Vorschriften in der 
Verwaltung 
Handbuch für die Verwaltungspraxis 
51. Aktualisierung, Stand Juli 2020,  
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Weiß/Niedermaier/Summer/Zängl 
Beamtenrecht in Bayern 
Kommentar 
216. Aktualisierung, Stand August 2020 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) 

Kommentare 
von Ministerialrat Dr. Udo Dirnaichner und Dr. Hans-
Joachim Wachsmuth 
23. Nachlieferung, September 2020 
488 Seiten, 73,20 € 
Gesamtwerk: 2.134 Seiten, 179,00 € 
Kommunal- und Schulverlag GmbH & Co. KG, Kon-
rad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wiesbaden 
 
Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) 

Kommentare 
von Ministerialrat Dr. Udo Dirnaichner und Dr. Hans-
Joachim Wachsmuth 
24. Nachlieferung, Oktober 2020 

456 Seiten, 68,40 € 
Gesamtwerk: 2.146 Seiten, 179,00 € 
Kommunal- und Schulverlag GmbH & Co. KG, Kon-
rad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wiesbaden 
 
Kommunalrecht in Bayern 
Kommentar zum Gemeinde-, Verwaltungsgemein-
schafts-, Landkreis- und Bezirksrecht, Kommunale 
Zusammenarbeit, Kommunales Wahlrecht, Kommu-
nales Haushalts- und Unternehmensrecht 
Begründet von Dr. Josef Prandl und Dr. Dr. h. c. 
Hans Zimmermann, fortgeführt von Dr. Hermann 
Büchner, Regierungsdirektor a. D., Hof und Michael 
Pahlke, Oberlandesanwalt, Landesanwaltschaft Bay-
ern 
142. Aktualisierungslieferung 
Rechtsstand: 15. Juli 2020, 138,60 € 
Art.-Nr. 66136142 
JURION Onlineausgabe, 46,20 € 
Art.-Nr. 08250205 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Die Realschule in Bayern 
Schulordnung, Unterrichtsbestimmungen, Dienstrecht 
Herausgegeben von Elmar Diller, Ministerialrat, und 
Konrad Huber MPhil., Leitender Ministerialrat, beide 
im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, München 
148. Aktualisierungslieferung, 1. September 2020, 
129,90 € 
Art.-Nr. 66253148 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Kommunales Vertragsrecht 
Handbuch für die Vertragsgestaltung und Sammlung 
von Vertragsmustern mit Erläuterungen 
Begründet von Heinz Hillermeier, Regierungsdirektor 
a. D., herausgegeben von Dr. Oliver Bloeck, Richter 
am Bayerischen Landessozialgericht, Stefan Graf, 
Direktor beim Bayerischen Gemeindetag 
119. Aktualisierungslieferung, 
Rechtsstand 1. August 2020, 140,22 € 
Art. 66186119 
JURION Onlineausgabe, 46,74 € 
Art.-Nr. 08251624 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Organisationshandbuch für bayerische Behörden 
Kommentierung der Allgemeinen Geschäftsordnung 
(AGO)/Informations- und Kommunikationstechnik 
Bearbeitet von Ludwig Wiedemann, Ministerialrat 
a. D., Gauting und Gerhard Fritsch, Dipl.-Verwal-
tungswirt (FH), Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration, München 
42. Aktualisierungslieferung, 
Rechtsstand 1. September 2020, 275,73 € 
Art.-Nr. 66208042 
JURION Onlineausgabe, 91,91 € 
Art.-Nr. 08251667 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
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